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Einleitung

 Der Bereich der Altenpflege wie die gesamte Sozialwirtschaft hat in den letzten Jahren 
tiefgreifende Veränderungen durchgemacht, die auch das Selbstverständnis der in diesem 
Sektor Beschäftigten betreffen. Mit dem Pflegeversicherungsgesetz (PVG) wurde der 
 Pflegemarkt etabliert. Es entstand ein Wettbewerb zwischen den herkömmlichen (v.a. frei-
gemeinnützigen) Anbietern und einer wachsenden Zahl gewinnorientierter Privatunter-
nehmen, der sich mit der Zeit stetig intensivierte. Außerdem zog sich der Staat teilweise aus 
der  Finanzierung, weniger aus der Regulierung der sozialen Dienstleistungen zurück. Unter 
dem Mantel der semantischen Systemkontinuität (»Pflegeversicherung als fünfte Säule des 
 Sozialstaates«) vollzog und vollzieht sich eine schleichende Neuausrichtung, die zu tiefgrei-
fenden und weit reichenden Problemkonstellationen im Pflegebereich führte, die durch orga-
nisatorische Veränderungen in den Einrichtungen alleine nicht bewältigt werden können. 

Die Organisation der Pflege alter und bedürftiger Menschen ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, die von erheblicher volkswirtschaftlicher Bedeutung und großer ethischer 
Relevanz ist. Das derzeitige sozialstaatliche Arrangement ist für diese Aufgabe höchst un-
zureichend eingestellt. Vor allem das Selbstverständnis des Caritasverbandes als dem 
 diakonischen Teil der Kirche wird von dieser strukturellen Schieflage in besonderer Weise 
angefragt. 

Die Analyse des Sachstandes (Kapitel 1) zeigt sechs zentrale Gefahren auf, die einer nach-
haltigen Weiterentwicklung des Pflegesektors im Wege stehen (Kapitel 2). Daraufhin wird mit 
Blick auf die Effektivität von Altenpflege und auf eine gerechte Entlohnung nach sozialethi-
schen Orientierungen gefragt (Kapitel 3). Daraus wird abschließend ein konkreter politischer 
Lösungsansatz  begründet (Kapitel 4). 

Eine Sozialethik, die den Anspruch auf soziale Relevanz und emanzipative Wirkung erhebt, 
muss sich jeweils auch kontextuell verankern, d.h. sie muss ihren Blick auf lebensweltliche 
Kontexte und ihre Reflexion an konkrete Subjekte richten, die zu einer Zustandsveränderung 
dieser Kontexte in der Lage sind. Gewissermaßen als Vorzeichen der Untersuchung soll also 
hier bereits zu Anfang die Option offen gelegt werden:1 Ist zu wählen zwischen anonymen 
Mechanismen und konkreten Subjekten, so entscheide ich mich, um des praktischen Zieles 
willen, nämlich die gelingende Pflege alter Menschen, für die dafür verantwortlichen Subjekte: 
Dies sind im Fall der Altenpflege vor allem die Pflegefachkräfte.2 E
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...................................
 1 Zur Notwendigkeit einer Option vgl. Suess (2002), S.251ff.
 2 Die Projektbearbeitung lag in Händen von Wolf-Gero Reichert; für die Projektleitung war  

Prof. Dr. Bernhard Emunds verantwortlich.
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1  Sachstand 

1.1 Demographische und soziale Herausforderungen für die Altenpflege

 Im Mittelpunkt der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um die Folgen des demogra-
phischen Wandels steht in der Regel die Finanzierung der umlagefinanzierten Altersvorsor-
ge- und Sozialsysteme; die Folgen für die Pflegesituation werden seltener thematisiert, sind 
aber von ebenso zentraler Bedeutung.

Der Prozess der Alterung der Gesellschaft wird getrieben von zwei gegenläufigen Tenden-
zen: Auf der einen Seite nimmt die Lebenserwartung stetig zu; mit zunehmendem Alter steigt 
jedoch auch die Pflegfallwahrscheinlichkeit signifikant an (a).3 Auf der anderen Seite sinkt die 
Geburtenhäufigkeit und es ist von einem Schrumpfen der erwerbsfähigen Bevölkerung aus-
zugehen (b).4 

(a) Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Zahl der älteren hilfs- und pflegebedürftigen 
Personen deutlich ansteigt. Die so genannte Rürup-Kommission geht von einem Stand von 
1,87 Mio. pflegebedürftigen Menschen aus und prognostizierte bei Annahme einer kon-
stanten altersspezifischen Pflegewahrscheinlichkeit einen Anstieg der Pflegebedürftigen auf 
3,4 Mio. Menschen im Jahr 2040.5 Allerdings werden bei den Prognosen der Rürup- 
Kommission zwei Sachverhalte außer Acht gelassen: Zum einen verbessert sich der 
 Gesundheitszustand alter Menschen stetig, was zumindest gegen eine konstante Pflege-
fallwahrscheinlichkeit im Zeitraum bis 2040 spricht. Der grundsätzliche Zusammenhang 
zwischen Alter und Risiko der Pflegebedürftigkeit wird dadurch nicht aufgehoben werden 
können.6 Zum anderen werden bei der Ausgangsgröße von 1,87 Mio. Pflegebedürftigen 
jedoch nur diejenigen Menschen berücksichtigt, die Leistungen aus der Pflegeversicherung 
erhalten und somit die Voraussetzungen des SGB XI erfüllen. Daneben gibt es noch eine 
große Anzahl älterer Menschen, die entweder für einen begrenzten Zeitraum (weniger als  
6 Monate), in einem geringeren Umfang (frühere Pflegestufe 0 und weniger) oder auf Grund 
bestimmter Störungsbilder (bspw. Demenz), die nur unter bestimmten Voraussetzungen 
unter das SGB XI fallen, auf Hilfe angewiesen sind. Der Umfang dieser Formen der Pflege-
bedürftigkeit wird derzeit auf über 1,1 Mio. Menschen geschätzt. Dabei wächst die Zahl 
dieser Gruppe offenbar stärker als die Anzahl der Pflegebedürftigen nach SGB XI.7 Insge-
samt ist zu erwarten, dass die Nachfrage nach Pflege und nach Pflegekräften deutlich an-
wachsen wird. 

(b) Aufgrund der Maxime »ambulant vor stationär« (§3 SGB XI) favorisiert der Gesetzgeber 
im PVG die Pflege durch die Familie und/oder durch andere informelle Helfer im häuslichen 
Umfeld. Der entscheidende Grund dafür ist die Erkenntnis, dass der Fiskus und die Ver-
sicherungen ohne den unbezahlten Beitrag von informellen Pflegenden sehr viel höhere 

...................................
 3 Vgl. Enste und Pimpertz (2008), S.2f.
 4 Vgl. Tönnesen-Hoffmann (2008), S.7f.
 5 Vgl. BMG (2008), S.59.
 6 Vgl. Tesch-Römer (2006), S.5f.
 7 Vgl. Hoffmann (2005), S.2.



Pflegekosten zu tragen hätten. Noch werden mehr als zwei Drittel der Pflegebedürftigen 
allein durch ihre Angehörigen gepflegt.8 Dabei spiegelt die Aufteilung der Pflegearbeit zwi-
schen Männern und Frauen die traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung wider. So 
sind es nach Angaben von Backes, Amrhein und Wolfinger zu 73 Prozent Frauen, die ihre 
An gehörigen pflegen.9 Durch die Zunahme der Ein-Personen-Haushalte und die steigende 
Frauenerwerbsquote wurde diese Form der gesellschaftlichen Arbeitsteilung bereits in 
 jüngster Zeit brüchig, was sich in einer Zunahme der Nachfrage nach professionellen Hilfe-
leistungen von Pflegediensten ausgedrückt hat.10 Es ist wahrscheinlich, dass sich aufgrund 
der absoluten und relativen Abnahme des Bevölkerungsanteils im erwerbsfähigen Alter die 
 Professionalisierungstendenz fortsetzen wird.11 

1.2 Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Altenpflege: 
  Von der nominalen zur umfassenden Wertschöpfungsquote

 In der öffentlichen Diskussion um die Altenpflege dominiert zumeist ihre große gesell-
schaftliche Bedeutung. Abgesehen von der Klage über den Pflegenotstand in den Heimen 
mündet die mediale Berichterstattung oft in einer klagenden Verengung auf Fragen der 
 Finanzierung und der Belastung der Sozialsysteme, worüber ihr volkswirtschaftlicher Beitrag 
zumeist übersehen wird. 

Um die volkswirtschaftliche Bedeutung der Pflege zu erfassen, bietet sich neben der 
 Erfassung der Beschäftigung eine Schätzung der Wertschöpfungsquote an, d.h. die Wert-
schöpfung des Pflegesystems in Bezug zum gesamtwirtschaftlichen, nominalen Bruttoin-
landsprodukt (BIP) abzüglich der zur Leistungserstellung benötigten Vorleistungen. 

Zu ihrer Erfassung können verschieden weit reichende Definitionen herangezogen wer-
den: Dies hängt zusammen mit der Eigenart des Altenpflegemarktes als eines politisch stark 
geregelten Sozialmarktes. Da Pflegeeinrichtungen nicht auf einem herkömmlichen Markt 
operieren und so nicht der Markterlös, sondern nur ein Näherungswert, nämlich die Summe 
aller Aufwendungen, herangezogen werden kann, wird im Folgenden vor allem mit Schät-
zungen operiert.

In einer ersten Zugangsweise werden der Pflegemarkt als solcher in seiner faktischen 
Ausprägung in den Blick genommen und die statistisch bereits erfassten nominalen Größen 
aggregiert betrachtet; ein zweiter Zugang hinterfragt diese nominalen Größen vor ihrem 
sozialstaatlichen Entstehungszusammenhang und erweitert sie zu realen Größen; in einem 
breiteren Zugang schließlich wird eine umfassende Erfassung versucht, die auch informelle 
Pflegeleistungen mit einbezieht. Das Resultat dieser Erweiterungsbewegung kann als 
 umfassende Wertschöpfungsquote bezeichnet werden, wobei zu beachten ist, dass es sich 
zu einem großen Teil um hypothetische Umformungen handelt, weil entsprechende Zahlen 
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...................................
 8 Vgl. Statistisches Bundesamt (2008), S.4.
 9 Vgl. Backes, Amrhein und Wolfinger (2008), S.15; Statistisches Bundesamt (2008), S.4. 
 10 Vgl. Statistisches Bundesamt (2008), S.4. Erstmals seit Beginn der statistischen Erhebung war im Zeitraum von 2005-2007 

der Anteil der zu Hause Versorgten nicht mehr rückläufig; noch ist nicht auszumachen, ob dies auf eine Trendumkehr 
hindeutet oder ob es sich nur um ein vorübergehendes Phänomen handelt.

 11 Vgl. Tönnesen-Hoffmann (2008), S.8f.
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nicht vorliegen. Mit jedem Erweiterungsschritt kommt einerseits die tatsächliche volkswirt-
schaftliche Größenordnung der Altenpflege besser in den Blick, andererseits werden die 
Daten jedoch vager. 

1.2.1 Die nominale Größe

 Im Zuge von Technisierungs- und Rationalisierungsprozessen in der verarbeitenden In-
dustrie und neuerdings auch in Dienstleistungsbereichen erwächst der Arbeit am Menschen 
eine neue Bedeutung innerhalb der gesamtgesellschaftlichen Arbeitsteilung und wird vor 
allem in Zukunft von zunehmender Bedeutung sein müssen:12

Die Pflegestatistik 2007 des Statistischen Bundesamtes spiegelt den steigenden Pflege-
bedarf auch in Form steigender Beschäftigtenzahlen im Pflegesektor: Im ambulanten Be-
reich waren im Jahr 2007 236.162 Personen beschäftigt, was eine Veränderung gegenüber 
2005 von 10.2 Prozent bedeutet; die Beschäftigung im stationären Bereich wuchs gegen-
über 2005 um 5 Prozent auf 573.545 Personen an.13 Somit waren im Jahr 2007 nominal 
809.707 Erwerbstätige in der professionellen Pflege beschäftigt, was bei einer Gesamtbe-
schäftigung im Umfang von 40.02 Millionen Erwerbstätigen in der BRD einen Anteil von 2 
Prozent ausmacht:14 Bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen 
macht der Bereich der Altenpflege mehr als 3 Prozent aus.15 Jedoch ist hierbei zu beachten, 
dass der Großteil der Beschäftigten in Teilzeit tätig waren und sich zudem die Quote von 
ergänzenden Arbeitskräften in den letzten Jahren erhöht hat (Pflegehelfer, angelernte Mitar-
beiter, Zivildienstleistende...).16 Die Beschäftigtenzahl in Vollzeitäquivalenten fällt geringer 
aus: Unter Annahme konstanter Relationen zwischen den Beschäftigungsumfanggruppen 
seit dem Jahr 2005 ergeben sich immerhin 584.900 Vollzeitäquivalente für 2007.17 Alten-
pflege ist also ein bedeutender Faktor des Arbeitsmarktes. Güntert und Thiele schätzen die 
nominale Wertschöpfungsquote der Pflege allgemein auf rund 2 Prozent des BIP für das 
Jahr 2004, wovon ca. 1,1 Prozent auf die Altenpflege entfällt.18 Damit ist der gesamte 
 Pflegebereich volkswirtschaftlich annähernd so produktiv wie die Chemische Industrie in 
Deutschland, deren Wertschöpfungsquote bei 2,25 Prozent des BIP lag.19 

1.2.2 Die reale Größe

 Wahrscheinlich jedoch ist es, dass die »reale« Wertschöpfungsquote der Pflege sogar 
höher zu veranschlagen ist als die der chemischen Industrie. Denn die bei dieser Schätzung 
zugrunde gelegten Löhne, welche die bestimmenden Faktoren jenes Näherungswertes sind, 

...................................
12 Vgl. Hengsbach (2005), S.113ff.
13 Vgl. Statistisches Bundesamt (2008), S.17,23.
14 Vgl. Statistisches Bundesamt (2007b).
15 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung.
16 Vgl. für Baden-Württemberg Burger und Weber (2007), S.6.
17 Vgl. Enste und Pimpertz (2008), S.7f.
18 Vgl. Güntert und Thiele (2008), S.165; Enste und Pimpertz (2008), S.13. 
19 Vgl. Güntert und Thiele (2008), S.156f.



sind keineswegs Ergebnis von fairen Verhandlungsprozessen, sondern sie spiegeln das 
politisch determinierte Verhältnis von Macht und Abhängigkeit auf dem Pflegemarkt.20

Das wichtigste sozialpolitische Motiv bei Einführung der Pflegeversicherung war die 
 wirtschaftliche Überforderung der Pflegebedürftigen. Um das Pflegerisiko abzusichern und 
die pflegebedingte Sozialhilfeabhängigkeit zu verringern, wurde die Pflegeversicherung als 
»fünfte Säule des Sozialstaates« eingeführt.21 Dennoch gilt sie als ein neuer Typ von Sozial-
versicherung hinsichtlich der veränderten, einnahmenorientierten Sicherungslogik. Zur Kos-
tenbegrenzung wurden drei verschiedene Pflegestufen je nach Grad der Pflegebedürftigkeit 
eingeführt mit jeweilig entsprechendem, jedoch budgetiertem Leistungsanspruch.22 Dies 
sollte einen Kosten- und Leistungswettbewerb zwischen den verschiedenen Anbietern von 
Altenpflege initiieren, wobei der Faktor »Lohnkosten« bewusst variabel gehalten wurde. Um 
sicher zu gehen, dass die Pflege alter und hilfsbedürftiger Menschen dennoch nach pflege-
wissenschaftlichen Standards bereitgestellt wird, wurden die Pflegenden und die Heime auf 
das Instrument von Qualitätsstandards verpflichtet, deren Einhaltung systematisch durch die 
Heimaufsicht kontrolliert werden sollte.23 Während das Ziel der Verringerung der Sozialhilfe-
abhängigkeit nur vorübergehend eingelöst werden konnte – die Zahlen steigen bereits seit 
2001 wieder 24 – bedingte die Budgetbegrenzung und der verschärfte Wettbewerb unter den 
Heimen vor allem eine unterdurchschnittliche Lohnentwicklung im Altenpflegebereich: 25  
72 Prozent der Altenpflegekräfte beziehen Bruttolöhne unter 2000 Euro; 48 Prozent erhalten 
trotz Vollzeitarbeit Bruttolöhne von weniger als 1500 Euro.26 Im aktuellen Sprachgebrauch 
werden Löhne unter 2000 Euro als prekäre – materiell unsichere – Löhne bezeichnet. Die 
europäische Sozialcharta von 1961 definierte einen Lohn, der unterhalb der Grenze von 60 
Prozent des nationalen Durchschnittseinkommens liegt, als nicht angemessen; ein solche 
Lohnuntergrenze liegt im Fall der Bundesrepublik Deutschland bei rund 1450 Euro.27 Aus-
schließlich in Regionen mit zahlungsfähiger Nachfrage konnten die Pflegenden moderate 
Lohnzuwächse realisieren.28 

Jasmin Häcker weist in ihrem Beitrag »Zur notwendigen Dynamisierung der Leistungen in 
der gesetzlichen Pflegeversicherung« auf, dass diese Entwicklung entscheidend auf die Sta-
tik in der Leistungsvergütung zurückzuführen ist. Bereits bei einem allgemeinen Anstieg des 
Preisniveaus führt das statische Vergütungssystem durch nicht angeglichene Leistungen 
notwendig zu einer realen Abwertung des Versicherungswertes, welche entweder durch 
private Zuzahlung oder durch die Hilfe zur Pflege im Rahmen des Bundessozialhilfegesetzes 
ausgeglichen werden muss. Doch da im Dienstleistungsbereich keine mit der Industrie 
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...................................
20 Vgl. Evers und Rauch (2002), S.168f; Hengsbach (2000), S:63.
21 Vgl. Lessenich (2003), S.218ff. 
22 Vgl. Roth (2000), S.184f.
23 Spätestens seit Einführung des Gesetzes zur Qualitätssicherung und zur Stärkung des Verbraucherschutzes  

in der Pflege (PQsG) 2002 ist dies auch gesetzlich verankert. Mit Gassmann kann man diese nur finanzpolitisch erklärbare 
Operation als verdeckte Rückkehr zu einem längst überwunden geglaubten Verständnis von Grundpflege verstehen.  
Vgl. Gassmann (2001), S.140. Hierzu auch Tönnesen-Hoffmann (2008), S.21ff.

24 Vgl. Häcker (2007), S.92. Vgl. auch Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2006).
25 Vgl. Barenbrügge (2007), S.22f.
26 Vgl. CareKonkret (9. April 2009), S.1.
27 Vgl. Fuchs (2009), S.10. Zum Vergleich: Der Durchschnittslohn von KrankenpflegerInnen liegt bei ca. 1850 Euro,  

derjenige einer Industriekauffrau bei ca. 2150 Euro und derjenige eines Werkzeugmechanikers bei ca. 2300 Euro  
(www.gehaltsvergleich.de). 

28 Vgl. Güntert und Thiele (2008), S.170; Kobialka (2007), S.18.
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 vergleichbaren Rationalisierungspotentiale vorhanden sind, liegt die spezifische Preissteige-
rungsrate des Pflegesektors deutlich über der allgemeinen. Nach Angaben von Häcker hätte 
es eines dynamischen Zuwachses der Vergütung um jährlich 3,87 Prozent bedurft, um allein 
den Versicherungswert der realen Pflegeleistungen konstant zu halten. Bislang ist eine Dyna-
misierung der Leistungen in monetären Größen ausgeblieben, was zu einer bedeutenden 
Unterfinanzierung in der Pflege mit skandalösen Konsequenzen geführt hat (vgl. 1.1.3).29 

Um die Größenverhältnisse dieser Lohnzurückhaltung zu erfassen, muss aufgrund fehlen-
der Erhebungen wiederum auf Schätzungen zurückgegriffen werden. Legt man ausgehend 
von den Vollzeitäquivalenten der Pflegestatistik 2005 hypothetisch die durchgehende Zah-
lung eines Minimallohnes von Brutto 7,5 Euro zugrunde, erzielt man Mehrkosten von ca. 
1,25 Mrd. Euro.30 Legt man hingegen den durchschnittlichen Stundenlohn für Altenpfleger/-
innen mit ein- bis dreijähriger Berufserfahrung zugrunde (ca. 13 Euro), erhöhen sich die 
Mehrkosten auf ca. 2,17 Mrd. Euro. Damit würden sich die real notwendigen Kosten für eine 
faire kostendeckende Pflege für das Jahr 2005 auf ca. 27,35 Mrd. Euro erhöhen.31

1.2.3 Die umfassende Bedeutung

 Jedoch ist auch hierbei zu beachten, dass die Wertschöpfung der Altenpflege nur zu ei-
nem Bruchteil in das BIP einfließt, denn der Großteil der Altenpflege in Deutschland wird 
jenseits von Marktprozessen erbracht und wird somit nicht in realen Zahlungen erfasst. Wird 
nun also die Schätzung um noch eine zusätzliche Dimension erweitert, erhält man die voll-
umfängliche Erfassung der Pflege, d.h. unter Einbezug der informellen Pflege in den Privat-
haushalten, die ohne Verrechnung mit Versicherungsträgern erbracht wird. 

Ulrike Schneider ermittelt auf Basis von Haushaltspanels und des Sozio-oekonomischen 
Panels die Gesamtzahl von 4,8 Millionen Personen, die für das Jahr 1997 in der informellen, 
häuslichen Pflege engagiert sind, welche durchschnittlich jedoch »nur« 19,5 Stunden pro 
Woche für Pflege und Betreuung aufwenden; das gesamte Arbeitsvolumen entspricht damit 
rund 3,2 Millionen Vollzeitstellen.32

Zur Erfassung des volkswirtschaftlichen Beitrags muss die informelle Pflege zudem mo-
netär bewertet werden, so als ob sie auf einem Markt erbracht worden wäre, und um die zur 
Leistungserbringung notwendigen Vorleistungen ergänzt werden: Mittels der Substitutions-
kosten-Methode ermittelt Schneider den Multiplikator von 3,6, um die reale Wertschöpfung 
der informellen Pflege gegenüber dem von der sozialen Pflegeversicherung aufgewendeten 
Betrag zu erfassen: Wenn diese Relation über die Jahre stabil geblieben ist, lag die eigentli-
che Wertschöpfung, die im vollumfänglichen Bereich der Altenpflege im Jahr 2007 erbracht 
wurde, bei 64.3 Mrd. Euro.33 Nimmt man diese Zahl zu den ermittelten Werten der Wert-

...................................
29 Vgl. Häcker (2007), S.91ff.
30 Vgl. Statistisches Bundesamt (2007a), S.18. Diese Summe errechnet sich über die Mehrkosten für die Pflegestufe I  

in Höhe von 958.370.670 Euro und für die Pflegestufe II in Höhe von 295.002.140 Euro. Für die Pflegestufe III weicht  
die vorgeschriebene Bezahlung je Fall stark ab und es sind keine validen Daten zur Verteilung vorhanden.  
Es lässt sich hierfür keine Aussage treffen.

31 Vgl. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Statistisches Bundesamt (2006a). 
32 Vgl. Schneider (2006), S.501f. 
33 Vgl. Schneider (2006), S.503.



schöpfung im formellen Bereich, ergibt sich eine umfassende Wertschöpfungsquote der 
Pflege ceteris paribus in Höhe von ca. 91.65 Mrd. Euro. Wenn man diesen Wert in Anteilen 
des BIP ausdrückt, was statistisch nicht ganz sauber ist, da das BIP die nicht erwerbsmäßig 
erbrachten Leistungen eigentlich nicht berücksichtigt, entspricht er einem Anteil von ca. 4 
Prozent des BIP für das Jahr 2005.34

1.3 Strukturelle Unterfinanzierung und ihre Konsequenzen

 In der reinen ökonomischen Theorie macht die Rede von Unterfinanzierung keinen Sinn: 
entweder es treffen sich auf freien Märkten als spontane Ordnungen Angebot und Nach frage 
bei einem Konvergenzpreis und es entsteht ein Markt oder sie treffen sich nicht und kein 
Markt entsteht. Von Unterfinanzierung kann folglich nur gesprochen werden in Bezug auf 
vorgegebene Soll- und/oder Finanzierungsgrößen. Bei Unterfinanzierung handelt es sich 
zumeist um öffentliche Aufgabenbereiche, die nach dem Grundgesetz von staatlichen Ins-
tanzen zu organisieren sind und nur ungenügend mit den zur Leistungserstellung notwen-
digen Ressourcen ausgestattet sind. Auch wenn sich der Bereich der Altenpflege einer 
 flächendeckenden Marktallokation entzieht, hat sich der Gesetzgeber im PVG zum begrenz-
ten Einsatz des Instrumentes »Markt« entschieden, um seiner Versorgungsverantwortung 
nachzukommen.35 

Durch das Transfersystem des PVG entstand somit ein politisch stark geregelter Pflege-
markt. Durch die Schaffung von finanzkräftiger und konsumentensouveräner Nachfrage 
sollte ein Wettbewerb zwischen den Pflegeinrichtungen eingeleitet werden, der die Ressour-
cenallokation des Pflegesektors effizient und präferenzgerecht gestalten soll.36 Jedoch hängt 
es entscheidend von der Ressourcenausstattung und der rechtlichen Rahmenordnung ab, 
welche Art von Wettbewerb sich ergibt: Bei ausreichender finanzieller Vergütung, die jedem 
Pflegebedürftigen die Pflege zukommen lässt, derer er bedarf, konkurrieren die Einrich-
tungen über den Wettbewerbsparameter »Qualität« bzw. »gute Pflege«. Bei ungenügender 
 finanzieller Ausstattung konkurrieren die Einrichtungen vor allem über den Parameter 
»Preis«; 37 da jedoch die Rationalisierungspotentiale bei sozialen Dienstleistungen begrenzt 
sind, führt das entweder zu einem Wettbewerb um Finanzierungsverträge, was mit zu-
sätzlichen Transaktionskosten verbunden ist, oder es geht zu Lasten der Pflegequalität oder 
auf Kosten der Beschäftigten über längere Arbeitszeiten oder geringere Löhne.38

Die aktuelle Systemkonfiguration durch das PVG bedingt eine strukturelle Unterfinan-
zierung (vgl. 1.2.2). Unter den Bedingungen von Markt und Wettbewerb führt sie für die 
Beschäftigten und die Beschäftigung allgemein zu folgenden misslichen Konsequenzen: 
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34 Vgl. Statistisches Bundesamt (2005); Statistisches Bundesamt (2006b). Das BIP 2005 belief sich auf 2244 Mrd. Euro. 
35 Vgl. Leibold (2005), S.30ff.
36 Vgl. Rothgang (2000), S.65; hierzu auch: Brändle-Stroh (2000), S.38-40.
37 Vgl. Sauerland (2007), S.174f.
38 Vgl. Gabriel (2007), S.229.
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1.3.1 Entwicklung der Betreuungsrelation und der Pflegefachquote

 Der absolute Anstieg der Beschäftigten (vgl. 1.2.1) in der Altenpflege sagt nur bedingt 
etwas aus über die damit verbundene Arbeitsintensität und Qualität der Pflegeleistungen. 
Aus strukturqualitativer Perspektive ist zum einen die Entwicklung der Betreuungsrelation 
aussagekräftiger, d.h. das Verhältnis zwischen der Anzahl Pflegebedürftiger und der Anzahl 
Pflegender; sie zeigt an, ob ausreichend Personal zur Versorgung der Pflegebedürftigen 
vorhanden ist. Zum anderen ist als Indikator für qualitative Pflege die Pflegefachquote be-
deutsam, d.h. das Verhältnis ausgebildeten Pflegefachpersonals zum Gesamtpersonal (in 
Vollzeitäquivalenten), denn sie zeigt an, ob ausreichend qualifiziertes Personal angestellt ist, 
um eine fachgerechte Erbringung von Pflegeleistungen zu gewährleisten.39

Nach Angaben der Pflegestatistik 2007 stand in der ambulanten Pflege gegenüber den 
Erhebungen aus dem Jahr 2005 einer Zunahme der Pflegebedürftigen von 6,9 Prozent ein 
Zuwachs der Pflegenden um 10,2 Prozent gegenüber. In der stationären Pflege findet sich 
ein ähnlicher Trend, ausgehend von einem höheren absoluten Niveau mit geringeren Zu-
wächsen: Einer Zunahme der Pflegebedürftigen um 4,8 Prozent stand eine Zunahme der 
Pflegenden um 5 Prozent gegenüber. Zusätzlich muss jedoch berücksichtigt werden, dass 
die Mehrheit der Beschäftigungsverhältnisse in Teilzeit tätig sind (vgl. 1.2.1). Wenn man das 
Verhältnis von reiner Beschäftigtenanzahl und entsprechenden Vollzeitäquivalenten auf die 
neu entstandenen Stellen überträgt, dann fällt der Zuwachs in der stationären Pflege mit 7,2 
Prozent geringer aus; in der ambulanten Pflege fällt der Zuwachs an Pflegenden mit 3,6 
Prozent sogar geringer aus als die Zunahme der Pflegebedürftigen.40 Zugleich nahm im 
selben Zeitraum die Anzahl von Altenpflegehelfern gegenüber voll ausgebildeten Altenpfle-
gern überproportional zu: So wuchs die Zahl der Altenpflegehelfer mehr als drei Mal so stark 
an wie die Anzahl der Altenpfleger. In der Summe blieben die jeweiligen Pflegefachquoten 
stabil, was in der stationären Pflege auf eine leicht verbesserte nominelle Betreuungsrelation 
schließen lässt.41 

1.3.2 Arbeitszufriedenheit der Pflegenden

 Bislang liegen keine Daten vor, ob die positive Entwicklung der Betreuungsrelation die 
Arbeitszufriedenheit der Pflegenden erhöht. Dies ist zu hoffen, denn die strukturellen Schief-
lagen scheinen so tiefgehend zu sein, dass die Abwanderungsbereitschaft von Fachkräften 
vergleichsweise hoch ist.

Die Arbeit Pflegender teilt sich nach Angaben des Bundesministeriums für Familie,  Senioren 
und Jugend zu fast gleichen Teilen in unmittelbare Pflegeleistungen (wie z.B. Grundpflege), 
und mittelbar bewohnerbezogene Leistungen (Verwaltung, Pflegeplanung und Dokumenta-
tion, Qualitätsprüfungen).42 Pflegende sehen einen grundsätzlichen Widerspruch zwischen 

...................................
39 Vgl. Gerste und Rehbein (1998), S.28f.
40 Vgl. Enste und Pimpertz (2008), S.7.
41 Vgl. Statistisches Bundesamt (2008), S.4-8. Statistisches Bundesamt (2007a), S.6-9.  

Vgl. hierzu auch Gottschall (2008), S.261f.
42 Vgl. BmfFSFJ (2006), S.9.



ihrem eigenen berufsethischen Anspruch und der Wirklichkeit einer standardisierten und 
»zerteilten« Pflege, die den Bemühungen um eine objektivierbare Qualitätssicherung ge-
schuldet ist. Durchgängig wird dieser Widerspruch als belastend empfunden. Das Selbst-
verständnis Pflegender, eruiert aus berufsethischen Kodizes, erklärt diese Enttäuschung: 
Pflegende wollen Patienten als Partner sehen, mit denen sie kommunizieren, die sie einbe-
ziehen und ihnen durch ausreichende Information Beteiligungsmöglichkeiten eröffnen.43 Vor 
diesem Hintergrund wird der Dokumentationsaufwand als übermäßig eingeschätzt. Eine 
qualitative Studie aus dem Jahr 2004 zeigt auf, wie so eine resignative Haltung bei Pflegen-
den entsteht: Aufgrund der immer noch zu großen Anzahl von Pflegebedürftigen, die jeweils 
betreut werden müssen, erscheint den Befragten eine Änderung der Situation kaum mög-
lich; sie arrangieren sich mit ihr.44 

Zudem kommt ein weiterer empfundener Widerspruch: Gegenüber der anspruchs- und 
verantwortungsvollen Arbeit nimmt die Mehrheit der Altenpflegekräfte die Einkommensbe-
dingungen als belastend und keineswegs als leistungsgerecht wahr.45 Aufgrund dieses 
Widerspruchs zwischen Entgelt und Belastung ist die Abwanderungsneigung von Fach-
kräften hoch; jede fünfte Fachkraft denkt an einen Berufswechsel bzw. an Ausstieg.46 Zu-
gleich sinkt die Attraktivität des Berufs Altenpflege: es fehlen attraktive Berufschancen und 
Einkommensaussichten.47

1.3.3 Entwicklung des Krankenstandes bei Pflegenden

 Ein im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin erstelltes Belas-

tungsscreening aus dem Jahr 2004 für Bayern hat gezeigt, dass die allgemeine Belastung und 

der Zeitdruck in Pflegeeinrichtungen überdurchschnittlich hoch sind. Die Werte liegen oft im 

kritischen Bereich; bemerkbar macht sich dies in Gereiztheit, Burnout und physischer wie psy-

chischer Gesundheitsbeeinträchtigung der Pflegekräfte.48 Die Arbeitsunfähigkeit aufgrund von 

psychischen Erkrankungen liegt 62 Prozent über dem allgemeinen Durchschnitt.49 Dies wirkt sich 

auch auf den Gesundheitszustand der Pflegenden aus: Die Krankenstände derjenigen AOK-

Mitglieder, die in stationären oder ambulanten Altenpflegeeinrichtungen beschäftigt waren, lagen 

mit 5,8 Prozent deutlich über dem allgemeinen Durchschnitt von 4,9 Prozent.50 Damit sind die 

Fehlzeiten von Altenpflegekräften wegen Krankheit fast 20 Prozent höher als im Bevölkerungs-

mittel. Die Krankenquote von Pflegenden ist unter den Frauenberufen die höchste überhaupt.51 
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...................................
43 Vgl. Bobbert (2002), S.322-326; Roth (2008), S.5.
44 Vgl. Pokorny (2004), S.114f.
45 Vgl. CareKompakt (2009), S.1; Fuchs (2009), S.5-7.
46 Vgl. epd sozial (2008), S.4. Im Mai 2009 erscheint eine Langzeitstudie im Auftrag des Bundesministeriums  

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zu den Berufsverläufen von Altenpfleger/-innen. Zum Zeitpunkt der  
Erstellung dieser Studie lagen die Ergebnisse noch nicht vor. Jedoch zeichnet sich eine freundliche Interpretation  
der Ergebnisse ab. In einem vorab veröffentlichten Factsheet wird hervorgehoben, dass auch 15 Jahre nach  
Beendigung der Ausbildung mehr als die Hälfte der Altenpflegekräfte noch in ihrem Berufsfeld tätig sind bzw.  
dahin zurückkehren, BmfFSFJ (2009), S.5. 

47 Vgl. Barenbrügge (2007), S.19; Vgl. Sauerland (2007), S.188.
48 Vgl. Büssing, Glaser und Höge (2004), S.85f.
49 Vgl. Neue Caritas (2007), S.29.
50 Vgl. Vetter (2004), S.19.
51 Vgl. Packeiser (2008), S.5.
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Die zusätzlichen Fehlzeiten beeinträchtigen über die Zusatzbelastung auch die Arbeitsbedingun-

gen der zur Arbeit erschienenen Beschäftigten. 

1.3.4 Betriebswirtschaftliche Reaktionen der Pflegeeinrichtungen 
  und Mindestlöhne

 Aufgrund dieser unausgewogenen Finanzierungsbedingungen verschärft sich die Wettbe-

werbssituation in der Altenhilfe zunehmend. Der Kostendruck zwingt die Pflegeeinrichtungen zu 

einer konsequent einnahmeorientierten Unternehmenspolitik, so dass nur noch ein geringer 

Spielraum besteht, zusätzliches Personal einzustellen. Ein gewichtiger Grund hierfür ist die bis-

herige vergütungsrechtliche Lage, die zwar postuliert, dass die Pflegesätze leistungsgerecht sein 

müssen (SGB XI: § 84, Abs 2), wonach jedoch die Pflegekassen den Einrichtungen nicht die 

gesamten Lohnkosten, sondern nur einen Teil vergüten müssen. Im Rahmen der Pflegesatzver-

handlungen bleiben die tariflichen Steigerungen in den Lohnkosten bislang unberücksichtigt. 

Stattdessen setzen die Pflegekassen eine willkürliche Referenzgröße zur Berechnung der 

 Pflegesätze, indem sie die durchschnittlichen Personalkosten ermitteln. Diese werden dadurch 

implizit zu Standards erhoben.52 Somit wird der Wettbewerb zwischen privatrechtlich-gewerbli-

chen Trägern und freigemeinnützigen bzw. kirchlich gebundenen Einrichtungen massiv verzerrt, 

denn letztere sind zur Zahlung höherer Löhne qua Tarifrecht bzw. kirchlichem Arbeitsrecht ver-

pflichtet. Indirekt führt dies zu einer breiten Entsolidarisierung des Sektors und seiner Beschäf-

tigten: Viele freigemeinnützige Einrichtungen verweisen darauf, dass sie sich zur Sicherung der 

Finanzierung in dem Unterbietungswettbewerb entscheiden müssten, ob sie entweder hauswirt-

schaftliche Bereiche an Tochterunternehmen ausgliedern und damit einen Teil der Belegschaft 

der branchenüblichen tariflichen Bezahlung entziehen, ob sie die Tarife einfach nicht mehr an-

wenden und im Bereich der Diakonie über Notlagendienstvereinbarungen o.ä. weiter wirtschaf-

ten oder ob sie gänzlich aus dem Trägerverband ausscheiden sollen.53 In manchen Landeskir-

chen haben sich einige diakonische Werke vor diesem Hintergrund bereits 2005 der Selbstbindung 

an die Arbeitsverträge des öffentlichen Dienstes entledigt und für ein eigenständiges Tarifsystem 

entschieden, so z.B. im Bereich der Arbeitsvertragsrichtlinie des Diakonischen Werkes der 

EKD.54 In der Konsequenz ist der Bereich der Altenpflege vielerorts bereits zum Niedriglohnsek-

tor geworden.55  

Die Einführung eines Mindestlohnes in der Pflegebranche stellt eine erste politische Reaktion 

auf diese Entwicklungen dar. Der massive Preiswettbewerb wird dadurch voraussichtlich zumin-

dest dahingehend begrenzt, dass für Lohndumping eine letzte Auffanglinie in Höhe des Mindest-

lohnes eingezogen wird. Zudem hat das Bundessozialgericht (BSG) im Februar 2009 in fünf 

Grundsatzurteilen die Berechnung für eine angemessene, leistungsgerechte Pflegevergütung 

geändert: Lehnt ein Kostenträger einen prognostizierten Kostenplan eines Trägers von Pflege-

einrichtungen ab, muss er nun substanziell die Gründe für die Ablehnung anführen. Die entspre-

chenden Schiedsstellen haben sich bei ihrer Urteilsfindung an einem Zwei-Stufen-Modell zu 

...................................
52 Vgl. Sost und Jantzer (2009), S.5.
53 Vgl. Sost und Jantzer (2009), S.5; Güntert und Thiele (2008), S.170.
54 Vgl. Tambour (2006), S.34f.
55 Vgl. Gottschall (2008), S.264.



orientieren: In der ersten Stufe müssen etwaige Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr auf ihre 

Plausibilität hin geprüft werden. Lohnsteigerungen zählen zu den plausiblen Gründen. Sind die 

Kostensätze plausibel, erfolgt in einer zweiten Stufe ein externer Vergleich der Pflegesätze. Dazu 

werden sie mit anderen, vergleichbaren Pflegeheimen verglichen, wobei jedoch nicht zwischen 

tarifgebundenen und nicht tarifgebundenen Heimen unterschieden werden darf. Liegen die 

 geforderten Pflegesätze über dem unteren Drittel der verglichenen Pflegesätze, dann muss der 

Heimträger die wirtschaftliche Angemessenheit der höheren Sätze aufweisen. Die Zahlung von 

Tariflöhnen und ortsüblichen Gehältern soll dabei als angemessen gelten.56 Inwieweit sich dieses 

BSG-Urteil bewährt, muss derzeit noch offen bleiben. 

1.3.5  Patientenzufriedenheit 

 Der aktuelle Bericht des Medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen zur 

Qualität der Pflege für die Jahre 2004-2007 stellt insgesamt fest, dass sich die Pflege trotz der 

schwierigen Umstände gegenüber dem ersten Berichtszeitraum 2001-2004 verbessert hat. Vor 

allem die Ergebnisseite ist positiv: In über 90 Prozent der Fällen war der festgestellte Pflege-

zustand zufriedenstellend. Auch die Patientenzufriedenheit war insgesamt hoch: Die Zufrieden-

heitswerte der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen liegen im Bereich zwischen 92,2 und 

99,3 Prozent.57 

Dennoch verbleiben massive Probleme und ein erheblicher Verbesserungsbedarf: Noch immer 

sind die Mängelfälle im Bereich der Dekubitisprophylaxe und der Ernährung zahlreich – so wur-

den bei einem Drittel der Pflegebedürftigen Mängel in der Ernährung und Flüssigkeitsversorgung 

festgestellt.58

Doch vor allem in Bezug auf den Pflegeprozess stellen die Ergebnisse nicht zufrieden: Die 

Durchführung einer Anamnese wurde ambulant bei jedem Dritten versäumt; Erhebungen zur 

Biographie gar nur bei jedem Zweiten. Ähnlich im stationären Bereich: Jedem Vierten wurde eine 

Anamnese vorenthalten. Individuelle Pflegeziele wurde sogar in mehr als 50 Prozent der Fälle 

nicht formuliert.59 

1.3.6 Illegale und irreguläre Pflege

 In den letzten Jahren wurden vermehrt pflegenahe- und pflegerische Leistungen in deutschen 

Privathaushalten von ausländischen Personen übernommen, deren Aufenthaltsstatus oftmals 

ungeklärt war.60 Die Gründe hierfür sind sicherlich zu suchen in der hohen gesundheitlichen 

Belastung der pflegenden Angehörigen, der Unvereinbarkeit von Pflege und Beruf und den hohen 

Kosten einer häuslichen Pflege- und Betreuungskraft: Für viele ist diese Hilfeform die einzige 

Alternative zur unerwünschten vollstationären Versorgung. 61
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...................................
56 Vgl. Leth (2009), S.17.
57 Vgl. MDS (2007), S.146; 167.
58 Vgl. MDS (2007), S.147; 168.
59 Vgl. MDS (2007), S.46f; 63ff.
60 Vgl. Mather (2006).
61 Vgl. Backes, Amrhein und Wolfinger (2008), S.43-45; Neuhaus, Isfort und Weidner (2009), S.9f.
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Die Beschäftigung »neuer Dienstmädchen«, d.h. ausländischer Haushaltskräfte in Privathaus-

halten mit einem Pflegebedürftigen ist seit 1. Januar 2005 auch auf legalem Wege möglich. 

Obwohl das Unternehmen, für welche die Pflegekraft angestellt ist, Sozialabgaben und Beiträge 

für die Krankenversicherung in Deutschland entrichten, entsprechen auch diese legalen Beschäf-

tigungsverhältnisse nicht der allgemeinen deutschen Arbeitsmarktordnung und sind insofern als 

irregulär zu bezeichnen. Dass diese Form der Erwerbsarbeit inzwischen auch volkswirtschaftlich 

bedeutsam ist, zeigt z.B. die Schätzung des Verbandes der privaten Pflegeanbieter. Diese neh-

men an, dass durch irreguläre Pflegekräfte in Privathaushalten dem Staat und den Sozialkassen 

jährlich 2,5 Mrd. Euro entgehen.62 

Jenseits der formellen Pflegearrengements ist längst ein Schwarz- bzw. Graumarkt entstan-

den. Es ist davon auszugehen, dass längerfristig diese irreguläre Form von Pflegearbeit erhebli-

che Auswirkungen auf den Umfang und die Ausgestaltung der regulären Beschäftigungsverhält-

nisse im Bereich der Pflege haben werden.

1.4  Fazit

 Die hohen Zufriedenheitswerte auf Bewohnerseite sind überraschend, auch wenn man in 

Betracht zieht, dass sich Pflegebedürftige aufgrund so genannter Lock-in-Effekte tendenziell 

eher positiv äußern. Denn zugleich sind auf Seiten der Pflegenden Unzufriedenheit und eine hohe 

Abwanderungsbereitschaft festzustellen. Zugleich ist ihr Berufsethos offenbar so hoch, dass die 

Pflegenden versuchen, die strukturellen Fehler des Pflegesystems so weit wie möglich durch 

persönlichen (Mehr)Einsatz auszugleichen. Wie die hohen Krankheitswerte anzeigen, »geht« dies 

offensichtlich an die »Substanz«. 

Vor dem Hintergrund der volkswirtschaftlichen Bedeutung der Altenpflege und der dynami-

schen Entwicklung des Arbeitsmarktes für Pflegekräfte ist die öffentliche Wahrnehmung des 

Pflegebereiches völlig unzulänglich: Anstatt seine immensen Chancen wahrzunehmen, dominiert 

die Angst vor einer Kostenexplosion. Im Horizont des demographischen Wandels ist diese Angst 

verständlich. Doch mit Blick auf die Herausforderung der Altenpflege wäre es fatal, daraus den 

Schluss zu ziehen, die Kosten im Pflegesystem weiter zu begrenzen. Angesichts des Reichtums 

der Bundesrepublik begründet dies ausschließlich die Notwendigkeit, die Finanzierungsbasis der 

solidarischen Sozialsysteme umzubauen und die Pflegesätze an die Marktbedingungen an-

zupassen. Denn mit Blick auf die Doppelherausforderung des demographischen Wandels – 

 steigende Zahlen Pflegebedürftiger bei abnehmenden Beschäftigtenzahlen – bleiben die bereits 

vollzogenen Verbesserungen unzureichend, das zeigt auch das schnelle Wachstum des Marktes 

für irreguläre Pflegeleistungen an.

...................................
62 Vgl. Dobstadt (2006), S.4f.



2  Zentrale Gefahren
  der aktuellen Systemkonfiguration

Für eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Altenpflegesektors zeigt die 
 Analyse des Sachstandes sechs zentrale Gefahren auf:

Gefahr 1: Ausbluten der Kernbelegschaften

Der Fachkräftemangel wird durch die anhaltend geringe 
Attraktivität der Pflegeberufe verschärft.

 Schon jetzt ist die Abwanderung von Fachkräften hoch und die Krankenquote ist die 
höchste unter den Frauenberufen (vgl. 1.2 und 1.3). Der Grund: Pflegende versuchen, die 
strukturellen Defizite durch eigenen Mehreinsatz auszugleichen. Dies geht auf Kosten der 
physischen und psychischen Gesundheit der im Pflegebereich Beschäftigten – langfristig 
wird dies auch die Pflegequalität beeinträchtigen.

Gefahr 2: Fachkräftemangel

Der Pflegebereich verliert im Verteilungskampf zwischen 
den Berufsgruppen um Personal an Boden.

 Der Pflegebereich insgesamt ist in seiner derzeitigen Verfassung nicht dahingehend auf-
gestellt, die zukünftige Doppelherausforderung – steigende Zahlen Pflegebedürftiger bei 
abnehmenden Beschäftigtenzahlen – in gebotener offensiver Weise anzugehen. In Zukunft 
stehen immer mehr Pflegebedürftige immer weniger Pflegefähigen gegenüber. Das stellt 
bereits für sich eine enorme Herausforderung für die spezifischen Arbeitsmärkte dar. Es 
kommt jedoch hinzu, dass den Pflegefähigen eine große Auswahl an u.U. besser bezahlten 
und attraktiveren Jobs in anderen Branchen offen stehen werden: Da sich bereits jetzt ein 
Verteilungskampf zwischen den Berufsgruppen abzeichnet, wird ein künftiges Zentralthema 
der gesellschaftlichen Organisation von Pflege darin bestehen, genügend Personal für die 
Pflegeberufe zu gewinnen. 

Gefahr 3: 
Soziale Ungleichheiten spalten den Pflegemarkt in gute vs. günstige Pflege

Soziale Ungleichheiten setzen sich im Pflegefall fort – 
es droht eine Zwei-Klassen-Pflege. 

 Wenn die ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen ihre gesamtgesellschaftliche 
Akzeptanz durch gute solidarisch finanzierte Pflege nicht wahren bzw. ausbauen können, 
dann wandert der Teil der Nachfrager von Pflegedienstleistungen, der sich dies leisten kann, 
in teurere private Pflegeeinrichtungen ab und ein anderer Teil der gesamtgesellschaftlich zu 
organisierenden Pflege wird in die Schattenwirtschaft ausweichen, was wiederum den Druck 
auf die regulären Arbeitsmärkte erhöht.
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Besonders skandalös ist in diesem Zusammenhang, dass diejenigen, die heute die Pflege 
alter Menschen übernehmen und dafür nur ungenügend entlohnt werden, in Zukunft zu 
denjenigen gehören werden, die sich keine teure Zusatzpflege leisten werden können, son-
dern im Gegenteil selbst auf Unterstützung angewiesen sein werden.

Gefahr 4: Zersplitterung des freigemeinnützigen Sektors

Der freigemeinnützige Sektor verliert durch neue betriebswirtschaft-
liche Rationalisierungstrends an politischem Gewicht.

 Durch Outsourcing von Tätigkeitsbereichen aus Kostengründen an privatrechtliche Ge-
sellschaften bzw. gar Umwandlung von Einrichtungen aus kirchlicher Trägerschaft in Privat-
rechtliche zerfasert bereits jetzt der Korporatismus des freigemeinnützigen Bereichs. Poli-
tisch schwindet dadurch sein Einfluss. Die Belegschaften teilen sich in verschiedene Gruppen; 
ihre Markt- und Verhandlungsmacht schwindet.

Gefahr 5: Mindestlohn und Personalabbau

Bei fortgesetzter Deckelung der Budgets führt ein Mindestlohn 
zu Personalabbau.

 Der Pflegemarkt ist ein politisch höchst regulierter Markt, der ohne die solidarisch finan-
zierten Versicherungstransfers in dieser Größenordnung gar nicht existieren würde. Zudem 
ist die Substitutionselastizität für den Faktor Arbeit bei personennahen sozialen Dienstleis-
tungen extrem gering, ebenso die Nachfrageelastizität nach Pflegeleistungen.63 Wenn die 
Kostenträger nicht zur Ausgleichszahlung verpflichtet werden, führt ein Mindestlohn zu Per-
sonalabbau bzw. zur Ersetzung von Fachpersonal durch unqualifiziertes Hilfspersonal. Damit 
ginge ein Mindestlohn in weiten Teilen zu Lasten der Pflegebedürftigen. Ihr begründeter 
Anspruch auf gute Pflege würde erodieren. Unter solchen Bedingungen würde ein Mindest-
lohn kontraproduktive Folgen zeitigen. 

Gefahr 6: Aushebelung der Tariflöhne

Wenn das Verhältnis der Pflegesatzverhandlungen zu den Tarifsystemen 
nicht konsistent geregelt wird, wird das Tarifsystem ausgehebelt.

 Wenn im Rahmen der Pflegesatzverhandlungen weiterhin nur die Durchschnittspersonal-
kosten als Maßstab für die Leistungsvergütung herangezogen und vergütet werden, dann 
hebelt dies weiterhin die Tariflöhne aus. Letzte Auffanglinie bildet dann nur die Höhe des 
Mindestlohnes. Schon jetzt scheiden vor diesem Hintergrund vermehrt kirchlich gebundene 
Einrichtungen aus den Trägerverbänden, v.a. der Diakonie, aus. Ob diese Gefahr durch die 
Grundsatzurteile des BSG gebannt wird, ist derzeit noch nicht abzusehen.

...................................
63 Vgl. Döring (2004), S.64.



3  Sozialethische Orientierungen 

Die Sachstandanalyse hat zentrale Gefahren aufgezeigt. Doch eine pragmatische Zusam-
menstellung ohne ethische Reflexion reicht nur bis zur Sichtung von Positionen und nicht   
bis zu ihrer Zusammenführung unter übergreifenden Kriterien. Ziel dieses Teiles ist es, die 
im pliziten Wertsetzungen der Sachverhalte zu bestimmen und sie sozialethisch zu syste-
matisieren. 

3.1 Patientenautonomie: Pflege als Vertrauensgut 
  braucht angemessene Löhne

 Pflege als besondere soziale Dienstleistung hat einen spezifischen Charakter, die beson-
dere Fähigkeit seitens der Pflegenden erfordert. Qualität in der Pflege lässt sich nur bis zu 
einem gewissen Grad exogen vorschreiben und kontrollieren (etwa in Qualitätsstandards 
und durch die Heimaufsicht). Letztlich ist sie als Resultat eines Kooperations- und Vertrau-
ensverhältnisses nur endogen effektuierbar. Die dazu erforderlichen Kompetenzen werden 
in Zukunft eher weiter zunehmen. 

Um der pflegerischen Effektivität willen ist daher auf der (immer noch) hohen intrinsischen 
Motivation des Fachpflegepersonal und ihr Berufsethos aufzubauen. Eine gerechte Entloh-
nung ist hierfür eine notwendige, wenn auch allein nicht hinreichende Bedingung.

3.1.1 Die Charakteristika der sozialen Dienstleistung Pflege

 In der Zusammenschau pflegewissenschaftlicher, ökonomischer und sozialethischer 
 Literatur können einige Besonderheiten ausgemacht werden, die die Pflege als besondere 
soziale Dienstleistung charakterisieren:

– Als personennahe Dienstleistung weist Pflege grundlegend die Eigenschaften der Orts-
gebundenheit, der Gleichzeitigkeit und der Unteilbarkeit auf.

– Der »Output« lässt sich kaum bewerten; die Kernleistung der Pflege ist immateriell und 
weist erhebliche Wirkungsverzögerung auf. Sie kann höchstens an einer Veränderung 
bzw. einer Nicht-Veränderung der Person abgelesen werden.64 

– Pflege ist gekennzeichnet durch eine begrenzte Eignung zur Standardisierung. Auch wenn 
es Pflegestandards gibt, so sind diese für jeden Nachfrager individuell zu justieren: die 
Pflegeleistungen müssen sich jeweils an den Wünschen, Präferenzen und Wertvorstellun-
gen des Betroffenen ausrichten.65 
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64 Vgl. Arnold (1998a), S.258f und S.272f; Hanussek (2004), S.135-140.
65 Vgl. Sundmacher (2007), S.205; Eiersebner (2000), S.61f.
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– Die Pflege wird an und mit der Person erbracht. Der Pflegebedürftige ist Konsument und 
Koproduzent in einem komplexen kommunikativen und interaktiven Prozess; da der Erfolg 
auch von der Beteiligung des Gepflegten mit abhängt, ist die Ergebnisverantwortung nicht 
eindeutig zurechenbar.66 

– Pflege findet in der alltäglichen Wohn- und Lebenssituation des zu Pflegenden statt. Daher 
kommt es für den Pflegenden darauf an, inwieweit es gelingt, das Vertrauen des Hilfs-
bedürftigen zu gewinnen und dessen eigene Ressourcen einzubeziehen. Gelingt dies, 
werden die eigenen (Selbstheilungs)Kräfte des Pflegebedürftigen sowie gegebenenfalls 
das Beziehungsnetz seiner Lebenswelt zu Produktionsfaktoren.67

– Die Pflegeleistung weist eine hohe Qualitätsunsicherheit bei der ersten Inanspruchnahme 
auf. Erst ex post kann aufgrund der gewonnenen Erfahrung ein Urteil gefällt werden. Zu-
dem ist eine Sanktion durch Leistungsentzug aufgrund der Inelastizität der Nachfrage 
nach Pflegeleistungen sowie aufgrund von Lock-in-Effekten schwierig: Der Pflegebe-
dürftige ist existenziell abhängig und angewiesen auf die Dienstleistung.68 

– Pflege ist ein existenzielles Geschehen über einen nicht überschaubaren Zeitraum: die 
Nachfrage erfolgt zunächst unspezifiziert und gewinnt erst durch die Kompetenz eines 
medizinischen oder pflegerischen Experten an Schärfe. Weder kann der Nachfrager die 
Angemessenheit des Dienstes beurteilen, noch kennt er im Regelfall die Bandbreite mög-
licher Alternativen. Daher ist das Pflegeverhältnis gekennzeichnet durch große Asymme-
trien: Das Pflegepersonal hat einen fachlichen Vorsprung; es kennt sich in den Abläufen 
und Routinen der Einrichtungen aus und hat damit einen institutionellen Erfahrungs-
vorsprung; es ist gesund und im Vollbesitz seiner Freiheit und Kräfte und es verkörpert  
für den Patienten einen subtilen institutionellen Erwartungsdruck (»Ja nicht die Routine 
stören!«).69

 Nachfrager unterliegen fast immer einer Unsicherheit über die Qualität eines Produkts bzw. 
einer Dienstleistung. Die informationsökonomischen Schemata von Nelson, Darby und  Karni 
unterscheiden Güter in Abhängigkeit der verfügbaren und zum Kauf erforderlichen Informa-
tion (vgl. Abb. 1 auf der folgenden Seite): Bei einem neoklassischen Gut stehen die relevan-
ten Informationen über die Eigenschaften und die Qualität des Gutes sowohl dem Nach-
frager als auch dem Anbieter zur Verfügung. Bei einem Suchgut hingegen müssen die 
Informationen durch den Nachfrager zuerst beschafft werden, z.B. durch eine Besichtigung; 
die Eigenschaften sind ex ante beurteilbar. Ein Erfahrungsgut kann erst ex post beurteilt 
werden, wenn eigene Gebrauchserfahrungen vorliegen; eine Qualitätsvermutung ist dem-
nach kaufentscheidend. Das zentrale Merkmal eines Vertrauensgutes ist, dass selbst nach 
dem Erwerb und Gebrauch des Gutes die Qualität des bereitgestellten Gutes nicht zweifels-
frei bestimmt werden kann.70

...................................
66 Vgl. Hanussek (2004), S.136f; Schramm (2007), S.19f.
67 Vgl. Lob-Hüdepohl (2007), S.115.
68 Sauerland (2006), S.3, Döring (2004), S.64; Schramm (2007), S.20f.
69 Vgl. Schramm (2007), S.18; Hengsbach (2007), S. 9; Roth (2002), S.5; Sundmacher (2007), S.205f.
70 Vgl. Neus (2005), S.249ff.
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Abb. 1: Gütertyp in Abhängigkeit des Informationsdefizits 

Quelle: Die Grafik ist angelehnt an die Darstellung aus Irmscher, Markus, »Markenwertmanagement«, S.161.

Mit Blick auf die gegebene Höhe an Informationsdefiziten auf Seiten der Pflegebedürftigen 
und der großen Qualitätsunsicherheit muss Pflege als Vertrauensgut eingestuft werden.

3.1.2 Patientenautonomie statt Konsumentensouveränität

 Unter der Voraussetzung eines Pflegemarktes, der auch die erwünschten Ergebnisse 
hervorbringt, wird von gesundheitsökonomischer Seite stets die Stärkung der Konsumen-
tensouveränität der Pflegebedürftigen betont. Der zugrundeliegende Gedankengang ist 
folgender: Konsument und Dienstleister stehen sich in einer Geschäftsbeziehung gleichbe-
rechtigter Wirtschaftssubjekte gegenüber: Ziel beider ist die je eigene Nutzenmehrung. Der 
Dienstleister folgt dem Prinzip der Gewinnmaximierung; er wird versuchen, sein Angebot 
daran auszurichten. Entscheidend für den Erfolg ist also, inwieweit es dem Pflegebedürftigen 
gelingt, seine Präferenzen mit Nachdruck zu artikulieren.71 Um ihn dazu in Stand zu setzen, 
braucht es eine durchsichtige und alles durchdringende Standardisierung des Pflegeprozes-
ses, die minutiös dokumentiert wird, um im Klagefall als potentielles Beweismittel zu dienen 
(vgl. 1.3.2).

Dieser Ansatz übersieht jedoch die Informationsdefizite, die die soziale Dienstleistung 
Pflege charakterisieren sowie fundamental die Machtasymmetrien zwischen Gepflegtem 
und Pflegendem: Der Pflegende ist derjenige Partner, der den Pflegebedürftigen oftmals 
überhaupt in Stand setzt, seine Präferenzen zu artikulieren. Zudem sind die Folgekosten 
hoch: Der Dokumentationsaufwand zehrt die Arbeitsmotivation Pflegender aus. Dennoch 
wohnt dem Ansatz eine Wertvorstellung inne, die für die Argumentation nutzbar gemacht 
werden soll: Das Pflegeverhältnis soll zur Emanzipation und zur größtmöglichen Selbststän-
digkeit des Pflegebedürftigen beitragen.72 

...................................
71 Vgl. Eiersebner (2000), S.63; Heissel (2002), S.65-78.
72 Vgl. Heissel (2002), S.118.
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Mit Blick auf die Charakteristika der Pflegeleistung und der damit verbundenen Effektivitäts-
bedingungen ist es erfolgsversprechender, von der anderen Seite des Pflegeverhältnisses bei 
der Verantwortlichkeit und dem Qualitätsbewusstsein der Pflegenden anzusetzen: Um sich 
auf das Vertrauensgut einzulassen, bedarf es eines Vertrauensvorschusses des Pflegebe-
dürftigen; der Pflegeprozess beruht folglich auf einem breiten Fundament einer voraus-
gesetzten »impliziten Zustimmung«. Demgegenüber stehen die Pflegenden in der Pflicht: 
Pflege erschöpft sich nicht in der Grundpflege, sondern beinhaltet ebenso die Vermittlung 
pflegerelevanter Informationen, die Linderung von Schmerzen bis hin zur Tröstung, Be-
gleitung von Präventions-, Aktivierungs-, und Mobilisierungsmaßnahmen, Beratung und 
Anleitung sowie medizinische Behandlung. Pflegende sind mehr als nur Erfüllungsgehilfen; 
sie müssen sensibel für die Stimmung der Gepflegten und für nicht gestellte Fragen sein, 
indem sie proaktiv Gesprächsbereitschaft signalisieren, jedoch zugleich der Versuchung der 
Bevormundung widerstehen.73 

Menschenrechtsethisch lässt sich das Ziel begründen, dass der Pflegeprozess eine größt-
mögliche Selbstbestimmung der Pflegebedürftigen ermöglichen soll.74 Menschen als Handeln-
de, die den Anspruch auf Sinnverwirklichung erheben, setzen die Geltung grundlegender 
Normen, wie der Menschenrechte oder noch fundamentaler, der Menschenwürde, immer 
schon voraus. Ein Mensch ist nämlich je schon in zweifacher Weise abhängig von den Hand-
lungen anderer: Zum einen ist er darauf angewiesen, dass andere seine Freiheit nicht beein-
trächtigen. Zum anderen muss er mit Lebensumständen rechnen, in denen er die handlungs-
notwendigen Güter und Freiheiten nicht durch eigene Anstrengungen erreichen oder erhalten 
kann und so auf die Hilfestellung anderer angewiesen ist. Ein so in seinen Grenzen reflektierter 
Freiheitsbegriff wird als Autonomie bezeichnet. Das Patientenrecht auf Achtung der Autonomie 
fordert im Anschluss daran, den anderen trotz seiner Hilfebedürftigkeit ernst zu nehmen und 
ihm die seiner Menschenwürde entsprechende größtmögliche Freiheit zu ermöglichen.75

Aufgrund der großen Asymmetrien in der Pflege ergibt sich daraus eine besondere 
 Verantwortung der Pflegenden für die Fähigkeit und Möglichkeit der Selbstbestimmung der 
Pflegebedürftigen. Monika Bobbert formuliert in ihrem Werk »Patientenautonomie und  Pflege« 
vor diesem Hintergrund zentrale Rechte, für deren Verwirklichung die Pflegenden in der Pflicht 
stehen, wie z.B. das Recht auf informierte Zustimmung zu jedweder Pflegemaßnahme; das 
Recht auf Wahl zwischen möglichen Behandlungsalternativen etc.76 

Da die Ergebnisverantwortung nicht zugerechnet und die Verwirklichung von Autonomie 
kaum gemessen werden kann, verbleibt als ethisch verantwortbare Strategie, auf der intrinsi-
schen Motivation des Fachpflegepersonals und ihr Berufsethos aufzubauen (vgl. 1.3.3; 1.3.5): 
Voraussetzung für eine dauerhaft hohe Motivation von Beschäftigten ist ein Lohn, der von 
ihnen selbst als angemessen wahrgenommen wird. Damit wird den Pflegenden auch gesell-
schaftliche Anerkennung ihrer Leistungen signalisiert.77 Zweitens ist die Motivation dadurch  
zu sichern, dass mehr Pflegekräfte eingestellt werden, was die Betreuungsrelation und die 
Pflegefachquote erhöht und den einzelnen Pflegenden mehr Zeit und Entlastung einräumt.78 
Drittens kann die Motivation dadurch gefördert werden, dass man die Arbeitszufriedenheit 

...................................
73 Vgl. Bobbert (2002), S.143f.
74 Vgl. Bobbert (2002), S.173ff.
75 Vgl. Bobbert (2002), S.161f.

...................................
76 Vgl. Bobbert (2002), S.134-143.
77 Vgl. Fuchs (2009), S.10.
78 Vgl. Hanussek (2004), S.149.



erhöht und den Beschäftigten mehr Entscheidungskompetenz überträgt. Die intrinsische 
Motivation wird vor allem durch die Erfahrung von Solidarität und, so ist für  Pflege zu ergän-
zen, von Dankbarkeit, ganzheitlicher Verbesserung, gelungener Kommunikation o.ä. erhöht.79 
Dies braucht elastische Zeitkorridore für die Pflege und ein gewisses Maß an Entscheidungs-
spielraum;80 eine so erhöhte Arbeitszufriedenheit kann auch das schlechte Image und die 
Position der Pflegeeinrichtungen als Nachfrager auf dem Arbeitsmarkt verbessern.

3.2 Voraussetzungen einer demokratischen Gesellschaft –  
  Beteiligungsgerechtigkeit braucht gerechte Löhne

 Eine demokratische Gesellschaft muss auf Beteiligungsgerechtigkeit drängen. Für das 
Selbstverständnis als Bürgerinnen und Bürger ist es grundlegend, sich wechselseitig als 
Gleiche anzuerkennen – mit gleicher Würde und gleichen Rechten. Dazu reichen die gesetz-
lich ratifizierten, formalen Teilhaberechte allein nicht aus. Vielmehr kommt es darauf an, sie 
durch Beteiligungschancen zu sichern: Jedes Mitglied der Gesellschaft muss über die Mittel 
verfügen können, die ihn zur Beteiligung am gesellschaftlichen Leben in Stand setzen.81 
Zugleich jedoch ist die bundesdeutsche Gesellschaft eine Arbeitsgesellschaft, für die die 
Stellung der Erwerbsarbeit immer noch zentral ist: nicht nur für Einkommen, soziale Sicher-
heit, sondern auch für die Integration und die persönliche Entfaltung.82

Pflegearbeit als bedeutsame gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit einem bedeutenden 
volkswirtschaftlichen Beitrag muss demnach so entlohnt werden, dass die Pflegenden voll 
teilhaben können sowohl am Arbeitsmarkt als auch an gesellschaftlichen und demokra-
tischen Prozessen. 

Als »bester Weg« dahin kann gemäß dem Prinzip der Subsidiarität ein fairer Tariflohn 
 gelten. Unter den gegebenen Bedingungen muss der Mindestlohn als »zweitbester Weg« 
hingenommen und ergänzt werden.

3.2.1 Pflege und Tariflohn

 In Ermangelung eines gesellschaftlich konsensfähigen Berechnungsmaßstabs für einen 
gerechten Lohn kommt der Verhandlungsbasis für einen fairen, d.h. vor allem demokrati-
schen Interessenausgleich eine besondere Bedeutung zu.83 

In Erwerbsarbeitsgesellschaften und kapitalistischen Marktwirtschaften verkörpert sich die 
(verfassungs-)rechtliche Ausgestaltung der sozialen Grundrechte der abhängig Erwerbstäti-
gen innerhalb der Grenzen, die gegen die Vermarktung menschlicher Arbeit errichtet werden; 
dazu zählen neben dem Arbeitsrecht, dem Arbeits- und Gesundheitsschutz auch die Tarif-
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...................................
79 Vgl. Gewirth (1996), S.281f.
80 Vgl. die Resultate des Pilotprojekts in Attendorn, das ausgezeichnete Ergebnisse eben durch  

mehr Verantwortung und konzeptionelle Beteiligung der Pflegekräfte erzielte; Beul (2007), S.32.
81 Vgl. Möhring-Hesse (2004), S.127ff; Gewirth (1996), S.35f.
82 Vgl. Emunds (2009), S.2.
83 Vgl. Nell-Breuning (1960), S.132ff.
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autonomie und die Flächentarifverträge. Dabei ragt die Unterscheidung und gegenseitige 
Ergänzung von überbetrieblichem Tarifvertrag und betrieblicher Mitbestimmung als charakte-
ristisches Herzstück des bundesdeutschen Wirtschaftsstils heraus. Das Tarifvertragssystem 
gehört zum normativen Selbstverständnis der sogenannten Sozialen Marktwirtschaft, was 
sich auch in einem verfassungsmäßigen Primat des Tarifvertrages niederschlägt.84 

Die Leistung des Tarifvertragsystems ist es, die vorgängige Asymmetrie des Arbeitsmarktes 
zwischen denjenigen, welche die Verfügungsmacht über die Arbeitsplätze innehaben, und 
denjenigen, die auf ein Erwerbseinkommen angewiesen sind, zumindest zum Teil auszuglei-
chen und einen fairen, paritätischen Interessenausgleich auf Augenhöhe zu ermöglichen. Das 
bilaterale Monopol aus Gewerkschaften auf der einen und den Arbeitgeberverbänden auf der 
anderen Seite übernimmt eine den Arbeitsmarkt ordnende Rolle, indem es im Rahmen stra-
tegischer und ergebnisoffener Auseinandersetzungen Ergebnisse erzielt, denen aufgrund der 
Gegnerunabhängigkeit und Mächtigkeit der Parteien die materielle  Gewähr zukommt, dass 
sie den Interessen beider Parteien gerecht werden. Ein derart ausgehandelter Lohn kann 
aufgrund der prozeduralen Bedingungen seines Zustandekommens als fair gelten, wenn die 
Verhandlungsmacht zwischen den Tarifparteien nicht zu ungleich verteilt ist.

In der stationären Altenhilfe stellten im Jahr 2005 noch diejenigen Träger, die grundsätzlich 
tariflich oder quasitariflich gebunden sind, den größten Anteil. Neben den freigemeinnützigen 
Trägern wie Caritas, Diakonie oder Paritätischer Wohlfahrtsverband, deren Angebotsanteil 
bei insgesamt 55 Prozent des Marktes liegt, zählen dazu auch die öffentlichen Träger mit 
einem Marktanteil von 7 Prozent. Privatwirtschaftliche Träger konnten ihren Anteil von 28 
Prozent 2001 auf 38 Prozent 2005 ausdehnen, vor allem zu Lasten des Marktanteiles 
 öffentlicher Einrichtungen. Bei den ambulanten Pflegediensten hingegen waren die privat-
wirtschaftlichen Träger bereits die größte Gruppe mit ca. 58 Prozent gegenüber den grund-
sätzlich tariflich gebundenen freigemeinnützigen Trägern mit 42 Prozent.85 Mit Blick auf die 
Tarifbindung ist die Zunahme freier, privatwirtschaftlicher Träger sicherlich bedenklich. Je-
doch weist Stefan Leibold zu Recht auf bedeutende typologische Unterschiede in der 
 betriebswirtschaftlichen und pflegerischen Ausrichtung von Pflegeeinrichtungen hin – gerade 
auch im privatwirtschaftlichen Segment: Nicht jeder Privatanbieter setzt die Lohnkosten 
aufgrund fehlender Tarifbindung als Wettbewerbsparameter ein.86

In kirchlichen Anstellungsverhältnissen gilt grundsätzlich die Regelungsform der »Dienst-
gemeinschaft«, welche die Eigenart des »dritten Weges« bezeichnet und damit ein Sonder-
tarifwesen jenseits konfrontativer Verhandlungen begründen soll: Um dennoch der Notwen-
digkeit paritätischer Verhandlungsmacht der Tarifparteien systematisch nachzukommen, 
übernahmen die arbeitsrechtlichen Kommissionen (AK) voll (oder allenfalls mit kleinen Diffe-
renzierungen) die Ergebnisse der Tarifpartner des öffentlichen Sektors, die sich paritätisch 
ein faires Ergebnis erstritten haben, (»beliehene, materielle Parität«).87 Sie schlossen für den 
kirchlichen Bereich Quasi-Tarifverträge ab. 

Unter dem derzeitigen sozialstaatlichen Arrangement im Bereich der Altenpflege sind die 
Einrichtungen der Altenpflege in einen Verdrängungswettbewerb geraten aufgrund der ge-

...................................
84 Vgl. Kommission Mitbestimmung (1999), S.33f.
85 Vgl. Enste und Pimpertz (2008), S.5-7.
86 Vgl. Leibold (2005), S.75ff.



deckelten Budgets und der Nichtberücksichtigung tariflicher Lohnsteigerungen in den Pfle-
gesatzverhandlungen. Waren es anfänglich vor allem kommerzielle Träger, die Druck auf die 
freigemeinnützigen und öffentlichen Einrichtungen ausübten, indem sie Stellen abbauten, 
untertariflich entlohnten etc., sind es zunehmend auch vermehrt kirchlich gebundene Ein-
richtungen der Caritas und Diakonie, die entweder über das Outsourcing von Tätigkeitsbe-
reichen, die Anwendung der Notlagendienstverordnung o.ä. versuchen, in diesem Wettbe-
werb mitzuhalten, wodurch sie ihn zusätzlich anheizen und Druck auf die Einrichtungen 
ausüben, die sich noch an tarifvertragliche Vereinbarungen halten (vgl. 1.3.5). 

Vor diesem Hintergrund zeigt die Einheitlichkeit des »dritten Weges« jedoch Risse: Am 19. 
Juni 2008 hat die Bundeskommission der AK eine neue Vergütungsordnung für den Caritas-
bereich verabschiedet. Diese setzt sich aus der alten Grundvergütung, dem Ortszuschlag 
der Stufe 1 und den allgemeinen Zulagen (Stand Dezember 2007) zusammen; der dynami-
sche Ehegattenortszuschlag wurde durch statische familienbezogenen Entgeltbestandteile 
ersetzt; in den Folgejahren sollen Erhöhungen für alle Vergütungsgruppen durchgeführt wer-
den. Eine strukturelle Neuregelung besteht darin, dass zukünftig nicht mehr Lebensalter, 
sondern Berufserfahrung und Beschäftigungszeiten als Grundlage für die Zuordnung zu 
Vergütungsstufen darstellen. Mit der neuen AK-Ordnung des deutschen Caritasverbandes 
vom 1. Januar 2008 ist eine bedeutende grundsätzliche Neuregelung eingeführt worden: Die 
tarifliche Zuständigkeit liegt nicht mehr allein auf der Bundesebene; sie setzt einen tariflichen 
Mittelwert, während die Regionalkommissionen den in ihrer Region geltenden Tarif abschlie-
ßen, der bis zu 7 Prozent in Bezug auf die Entlohnung und 6 Prozent in Bezug auf die 
 Arbeitszeit abweichen kann.

Obwohl bislang noch keine Regionalkommission von ihrem Modifikationsrecht Gebrauch 
gemacht hat, kann diese neue Vergütungsordnung hinsichtlich ihrer prozeduralen Aspekte 
keineswegs als gleichwertiger Ersatz für einen paritätischen Interessenausgleich gelten. Durch 
die personell paritätische Zusammensetzung der Regionalkommissionen erhebt der Caritas-
verband den Anspruch, ein faires Verhandlungssystem eingerichtet zu haben, und unterstellt 
einfach eine materielle Parität, um eigene, regionsspezifische Tarifverträge abzuschließen. Da 
jedoch die gesellschaftlichen Regelungen, die dem Abbau der Asymmetrie auf dem Arbeits-
markt dienen (Gewerkschaftsgründung, Streik o.ä.), für die kirchliche Dienstgemeinschaft 
nicht zulässig sind, wird ein wirklich fairer Interessenausgleich blockiert, während zugleich die 
beliehene materielle Parität aufgegeben wird. Friedhelm Hengsbach vermutet, dass sich so 
die Dienstgemeinschaft unter der Hand in eine Dienstgebergemeinschaft  wandelt.88 

Unter der aktuellen Systemkonfiguration scheint das Tarifsystem – die aus Arbeitnehmer-
sicht beste Lösung – im Nachteil und erodiert schleichend. Obwohl die Dienstgeber der 
 Caritas faktisch an der Einheitlichkeit der Dienstgemeinschaft zumindest innerhalb ihres 
 Verbandes festhalten, schwächen sie durch die Flexibilität in der Vergütungsstruktur das 
 Tarifsystem als solches. Nach Angaben von Verdi werden in manchen Regionen nur noch 20 
Prozent der Beschäftigten in der ambulanten Pflege nach öffentlichen oder kirchlichen Tarifen 
bezahlt.89 
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87 Vgl. Hengsbach (1994), S.41ff. 
88 Vgl. Hengsbach (1993), S.13.
89 Vgl. Feld-Fritz (2007), S.1.
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3.2.2 Pflege und Mindestlohn

 Da die »beste Lösung« erodiert, gilt es, die »zweitbeste Lösung«, den Mindestlohn, in den 
Blick zu nehmen. Der Bundestag hat am 22. Januar 2009 die Pflegebranche unter den Schutz 
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gestellt.90 Aus Rücksicht auf den kirchlichen dritten Weg 
wird die Höhe und der Geltungsbereich nicht über einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag 
festgelegt, wie im Entsendegesetz vorgesehen, sondern durch eine einschlägig zu besetzen-
de Kommission, bestehend aus Mitarbeiter- und Arbeitgebervertreter der Caritas, Diakonie 
und AWO, der kommunalen Arbeitgeberverbände sowie der Gewerkschaft ver.di.

Aus der sozialethischen Perspektive gerechter Beteiligung kann dieser Mindestlohn nur 
als ein inadäquater Ersatz für tariflich ausgehandelte Löhne sein. Denn die begründete Ver-
mutung, dass die Lohnhöhe durch eine paritätische Verhandlungsmacht fair bestimmt wird, 
trifft für diese Kommission nicht zu. Doch aufgrund der schleichenden Erosion der Tarifver-
tragssystems stellt die Einführung eines Mindestlohnes einen ersten Schritt in die richtige 
Richtung dar. Anzuzielen ist eine Entlohnung, die nicht zu den Armuts- bzw. Prekärlöhnen zu 
zählen sind (vgl.1.2.2). Durch die Beteiligung der großen Wohlfahrtverbände ist eine Einigung 
in Höhe der dort üblichen Bezahlung, z.B. für Pflegehilfskräfte von ca. 9 bis 9,5 Euro wahr-
scheinlich.91 Eine niedrigere Mindestlohnhöhe birgt die Gefahr, dass den Einrichtungen, die 
sich tariflich auf die Bezahlung höherer Löhne verpflichtet haben, kein entsprechender 
 Lohnkostenausgleich vergütet wird (vgl. Gefahr 6).

Mit Blick auf die anspruchsvolle Aufgabe Pflegender, die Autonomie der Pflegebedürftigen 
zu befördern, wirkt ein Mindestlohn nur dann produktiv, wenn die dadurch entstehenden 
Mehrkosten den Pflegeeinrichtungen von den Pflegekassen auch tatsächlich erstattet wer-
den. Denn sonst würde der motivational positive Effekt der verbesserten Bezahlung aufge-
hoben durch den Negativeffekt der Mehrbelastung, der aus einem damit einhergehenden 
bzw. dadurch erzwungenen Beschäftigungsabbau resultiert. Zudem gilt dieser Mindestlohn 
nur für ungelernte Pflegehilfskräfte – für die ausgebildeten Fachpflegekräfte sind die Tarif-
löhne weiterhin entscheidend. Es kommt also darauf an, die erstbeste Lösung für den ge-
samten Markt effektiv zu befördern. 

3.3 Impuls der katholischen Sozialverkündigung: 
  Der familiengerechte Lohn

 Für die katholische Soziallehre ist der gerechte Lohn der Prüfstein für den Gerechtigkeits-
zustand einer Volkswirtschaft: Die Legitimität des gesamten Systems Marktwirtschaft hängt 
davon ab, ob und wie es gelingt, die Erwerbsarbeit der abhängig Beschäftigten gerecht zu 
organisieren. Gegenüber den Ansprüchen des Kapitals haben die Arbeit und der Subjekt-
charakter des Menschen im sozialen Leben und Wirtschaftsprozess unbedingten Vorrang 
(Quadragesimo Anno 64; Laborem Ecercens 14; 19). 

...................................
90 Vgl. Sost und Jantzer (2009), S.5.
91 Vgl. Markmeyer (2008), S.6.



Durch den Lohn erhalten die Beschäftigten nämlich Zugang zu den Gütern der Erde, die 
nach kirchlicher Lehre letztlich dem Wohl aller Menschen dienen sollen. Doch eben diese 
Angewiesenheit auf den Erwerbslohn begründet zugleich deren besondere Schutzbedürf-
tigkeit – einerseits bringt sich der Arbeitnehmer mit seiner ganzen Person, seiner ganzen 
Würde und als Träger von Menschenrechten in die Arbeit ein; andererseits ist er darauf an-
gewiesen, seine Arbeitskraft verkaufen zu können, um seinen Lebensunterhalt und den 
seiner Familie zu sichern. Als große Leistung der Gewerkschaftsbewegung im 19. und 20. 
Jahrhundert kann es gelten, dass sie hierzulande eine hinreichende arbeitsrechtliche Rege-
lung und sozialstaatliche Absicherung der Erwerbsarbeit erkämpfen konnte. Vor diesem 
Hintergrund spricht sich die katholische Sozialverkündigung dezidiert für eine breite Beteili-
gung der Arbeitnehmer aus, etwa in Form der Mitbestimmung (Laborem Exercens 14; 20).

In der Tradition der Sozialverkündigung ist der gerechte Lohn immer ein familiengerechter 
Lohn: Das entscheidende Kriterium ist der soziokulturelle Lebensbedarf des Arbeiters und 
seiner Familie. Er soll durch seine Arbeit alleine mit seinem Lohn – nach Steuern und Abga-
ben, ergänzt durch Familienleistungen des Staates – die ganze Familie so versorgen können, 
wie es dem Wohlstandsniveau der Gesellschaft entspricht (Quadragesimo Anno 71; Labo-
rem Exercens 19). Aktualisiert man den Maßstab des Familienlohns entsprechend einer 
gendergerechten Zielsetzung, dann bedeutet dies: Beteiligt sich ein Paar mit einem Stellen-
umfang von insgesamt 100 Prozent an der Erwerbsarbeit, dann sollte die Familie von den 
Arbeitseinkommen und den staatlichen Transferleistungen auch gut leben können.

Dies vermögen derzeit die Tarifsysteme im Bereich der Altenpflege für die Mehrheit der 
Beschäftigten und deren Familien nicht mehr zu gewährleisten. Zieht man in Betracht, dass 
neben dem Lebensbedarf des Arbeiters sowohl die Lebensfähigkeit des Unternehmens als 
auch die allgemeine Wohlfahrt als weitere Determinanten eines gerechten Lohnes gelten, 
muss über ergänzende Instrumente nachgedacht werden, wie eine familiengerechte Entloh-
nung zu Wege gebracht werden kann. Der Mindestlohn allein dürfte nicht ausreichend sein 
– denn um das Arbeitseinkommen einer Familie mit zwei Kindern (unter 14 Jahre) auch nur 
auf das Niveau zu heben, das sie durch Bezug von Sozialhilfe oder Arbeitslosengeld II er-
hielte, müsste der Mindestlohn mindestens 13 Euro betragen.92 Dies wäre für die Mehrheit 
der Pflegeeinrichtungen kaum tragbar. 

Der BAT (bzw. TVöD) sowie auch die neue Vergütungsordnung des Caritasverbandes 
führen jeweils familienbezogene Entgeltbestandteile. Freilich reicht der Umfang eines solchen 
Ausgleichs nicht hin, um eine Vergleichbarkeit der Lebensverhältnisse von Paaren mit und 
Paaren ohne Kindern herzustellen. Doch entspricht er im Ansatz dem spezifischen katholi-
schen Profil derjenigen Einrichtungen, die sich in ihrer »Grundordnung im Rahmen kirchlicher 
Arbeitsverhältnisse« ja immerhin auf die Grundnormen verpflichtet haben, die die katholische 
Soziallehre für die Arbeits- und Lohnverhältnisse vorsieht.93
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93 Vgl. Die deutschen Bischöfe (1993), Präambel, Abs 3, S.8.
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4  Sozialpolitische Forderung 

Hinter der Frage des gerechten Lohnes in der Altenpflege steht letztlich die grundsätzliche, 
gesamtgesellschaftliche Frage: Was ist der Gesellschaft die Pflege und Betreuung alter, 
kranker, gebrechlicher und behinderter Menschen wert? 

Wichtige Facetten des Sachstandes und der sozialethischen Reflexion zeigen dies an: 
– Die Doppelherausforderung durch den demographischen Wandel (steigende Zahlen 

 Pflegebedürftiger bei abnehmenden Beschäftigtenzahlen),
– die große gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Bedeutung des Pflegesektors bei 

gleichzeitiger materieller Geringschätzung, 
– das Unterfinanzierungsproblem und massive missliche Konsequenzen,
– gute Zufriedenheitswerte der Gepflegten bei geringer Arbeitszufriedenheit und Abwande-

rungsneigung der Pflegenden. 

 Die Prognose, dass der Pflegebedarf in Zukunft noch weiter stark steigen wird, begründet 
die Einschätzung, dass die Aufgabe, Pflegearbeit fair zu regeln, eine der zentralen künftigen 
Herausforderungen für eine gerechte Organisation der gesellschaftlich notwendigen Arbeit 
sein wird. Bevor die Beschäftigungsvoraussetzungen für die Pflegekräfte und ihr Berufsethos 
irreversibel erodieren, kommt es jetzt darauf an, zukunftsfähige Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die es ermöglichen, qualitativen Pflegeleistungen zu erbringen, Tariflöhne zu zahlen 
und insgesamt förderliche Arbeitsbedingungen für das Personal bereitzustellen. 

In Bezug auf die Pflegesatzverhandlungen rücken die vergütungsrechtlichen Aspekte in 
den Fokus: Die bisherige vergütungsrechtliche Lage, wonach die Pflegekassen den Einrich-
tungen nicht die gesamten Lohnkosten, sondern nur einen Teil vergüten müssen, ist volks-
wirtschaftlich als unnachhaltig und sozialethisch als ungerecht zu beurteilen. Vor allem die 
Nichtberücksichtigung tariflicher Lohnsteigerungen ist vom sozialethischen Standpunkt 
gerechter Beteiligung skandalös. Stattdessen setzten die Pflegekassen eine beliebige Refe-
renzgröße zur Berechnung der Pflegesätze, indem sie die durchschnittlichen Personalkosten 
ermitteln, welche dadurch implizit zu Standards erhoben werden (vgl. 1.3.5).

Es ist bislang offen, inwieweit die Grundsatzurteile des BSG von Februar 2009 die Situa-
tion nachhaltig verändern können. Sicherlich weist die Einführung einer Rechtfertigungs-
pflicht für die Ablehnung eines Kostenplanes von Seiten der Pflegekassen in die richtige 
Richtung; die Beweislast in erster Instanz obliegt nicht mehr der ohnmächtigen Verhand-
lungspartei, was insgesamt die Transparenz des Verfahrens erhöht. Auch die Vorgabe, dass 
die Einhaltung der Tarifbindung immer als wirtschaftlich angemessen zu werten ist, ist ge-
genüber der bislang geltenden Regelung ethisch zu begrüßen (vgl. 1.3.5). 



Nun gilt es, diese Grundsatzentscheidung in Gesetzesform zu bringen. Zwar kann auch 
ein Gericht in Abwesenheit spezieller Gesetzesvorschriften anhand allgemeiner Grundsätze 
zu einem konkreten Urteil kommen und somit Richterrecht schaffen. Dennoch liegt die nor-
mative Verbindlichkeit eines solchen Urteils natürlich unterhalb einer gesetzlichen Regelung 
im SGB. Es bleibt somit Interpretationsspielraum. 

Daher wird hier aus einer sozialethischen Perspektive gerechter Beteiligung und normati-
ven Menschenrechtsdenkens dafür plädiert, dass die Verhandlungsregelungen mit den 
Kostenträgern gesetzlich umgestaltet werden. In der jetzigen Form führen sie zu Unterfinan-
zierung, Motivationserosion bei den Mitarbeitern und zum Abbau von Fachpersonal. Darüber 
hinaus wird die Rekrutierung von qualifiziertem und pflegefähigem Nachwuchspersonal er-
schwert. Auch die jüngste Rechtssprechung bietet nicht ausreichend Rechtsgewissheit, um 
eine nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklung des Pflegesektors zu gewährleisten.

Als erster, grundlegender Schritt bietet sich eine gesetzliche Verankerung der Geltung 
tariflicher Vereinbarungen im Leistungsrecht an. Daher ist das SGB XI: § 72, Abs.3, 2. wie 
folgt zu verändern (Änderung hervorgehoben):

»...die Gewähr für eine leistungsfähige und wirtschaftlich pflegerische 
Versorgung bieten sowie eine in Pflegeeinrichtungen ortsübliche oder 
branchenübliche tarifliche Arbeitsvergütung an ihre Beschäftigten zahlen«.
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